
Textgegenüberstellung Grundverkehrsgesetz 
 

 

geltender Text  vorgeschlagener Text 

 

Ausnahmen von der Genehmigungspflicht 

§ 6 

(1) Eine Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn das Rechtsgeschäft land- und 
forstwirtschaftliche Grundstücke betrifft, die 

1. für Zwecke der öffentlichen Verwaltung oder des öffentlichen Verkehrs 
bestimmt sind, 

2. Gegenstand eines Agrarverfahrens sind, ausgenommen jedoch bei Flurbe-
reinigungsverträgen und -übereinkommen nach dem Steiermärkischen 
Zusammenlegungsgesetz 1982 sowie bei Zuteilung von Rechten nach 
dem Steiermärkischen Landwirtschaftlichen Siedlungs-Landesgesetz – 
StLSG 1991, 

3. durch einen  nach § 3 Abs. 6 des Steiermärkischen Landwirtschaftlichen 
Siedlungs-Landesgesetzes - StLSG 1991 anerkannten Siedlungsträger 
erworben werden, 

4. auf Grund eines Verfahrens nach § 13 des Liegenschaftsteilungsgesetzes, 
BGBl.Nr. 3/1930, in der Fassung BGBl. Nr. 343/1989, über die Ab-
schreibung geringwertiger Trennstücke oder nach §§ 15 bis 22 des Lie-
genschaftsteilungsgesetzes über die Verbücherung von Straßen-, Weg-, 
Eisenbahn- und Wasserbauanlagen übertragen werden, 

5. a) zwischen Ehegatten, 
    b) zwischen Verwandten in gerader Linie und deren Ehegatten, 
    c) zwischen Geschwistern oder 
    d) zwischen Geschwistern gemeinsam mit deren Ehegatten 

übertragen werden und der Übergeber seinen gesamten land- und forst-
wirtschaftlichen Grundbesitz oder seine gesamten Miteigentumsanteile 
daran ungeteilt überträgt oder 

  6. Gesamtausmaß ein Hektar nicht überschreitet und nicht in einer Vorbe-
haltsgemeinde (§ 14) liegen. 

(2) Die Grundverkehrsbehörde hat auf Antrag der Vertragspartei, die Rechte nach § 
5 erwerben soll, zu bestätigen, dass eine Genehmigung nicht erforderlich ist. 

 Ausnahmen von der Genehmigungspflicht 

§ 6 

(1) Eine Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn das Rechtsgeschäft land- und 
forstwirtschaftliche Grundstücke betrifft, die 

1. für Zwecke der öffentlichen Verwaltung oder des öffentlichen Verkehrs be-
stimmt sind, 

2. Gegenstand von Maßnahmen der Bodenreform sind und wenn das 
Rechtsgeschäft vor einer Agrarbehörde abgeschlossen oder durch eine 
Agrarbehörde genehmigt wird, 

3. entfällt. 
4. auf Grund eines Verfahrens nach § 13 des Liegenschaftsteilungsgesetzes, 

BGBl.Nr. 3/1930, in der Fassung BGBl. Nr. 343/1989, über die Abschrei-
bung geringwertiger Trennstücke oder nach §§ 15 bis 22 des Liegenschafts-
teilungsgesetzes über die Verbücherung von Straßen-, Weg-, Eisenbahn- 
und Wasserbauanlagen übertragen werden, 

5. a) zwischen Ehegatten, 
 b) zwischen Verwandten in gerader Linie und deren Ehegatten, 
 c) zwischen Geschwistern oder 
 d) zwischen Geschwistern gemeinsam mit deren Ehegatten 
  übertragen werden und der Übergeber seinen gesamten land- und forstwirt- 
  schaftlichen Grundbesitz oder seine gesamten Miteigentumsanteile daran  
  ungeteilt überträgt oder 

        6.  Gesamtausmaß ein Hektar nicht überschreitet und nicht in einer Vorbehalt- 
             gemeinde (§ 14) liegen. 
(2) Die Grundverkehrsbehörde hat auf Antrag der Vertragspartei, die Rechte nach § 
5 erwerben soll, zu bestätigen, dass eine Genehmigung nicht erforderlich ist. 
(3) Anträge nach Abs. 2 sind binnen einem Monat nach Vertragsabschluß bei der 
Grundverkehrsbehörde einzubringen. Den Anträgen ist die Vertragsurkunde oder 
eine beglaubigte Abschrift anzuschließen. Auf Verlangen der Grundverkehrsbehörde 
sind weitere Urkunden beizubringen, die geeignet sind, Ausnahmen von der Geneh-
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(3) Anträge nach Abs. 2 sind binnen einem Monat nach Vertragsabschluß bei der 
Grundverkehrsbehörde einzubringen. Den Anträgen ist die Vertragsurkunde oder 
eine beglaubigte Abschrift anzuschließen. Auf Verlangen der Grundverkehrsbehörde 
sind weitere Urkunden beizubringen, die geeignet sind, Ausnahmen von der Geneh-
migungspflicht nachzuweisen. 
 

Voraussetzung für die Erteilung der Genehmigung 
§ 8 

 
(1) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn 

1. das Rechtsgeschäft der Schaffung, Erhaltung und Förderung eines leistungs-
fähigen Bauernstandes entsprechend den strukturellen und natürlichen Ge-
gebenheiten des Landes oder leistungsfähiger land- und forstwirtschaftlicher 
Betriebe dient und 

2. gewährleistet ist, dass das Grundstück vom Antragsteller selbst und ord-
nungsgemäß bewirtschaftet wird. 

(2) Die Selbstbewirtschaftung setzt zumindest die persönliche Anordnung und 
Überwachung der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiten sowie die regelmäßige 
Anwesenheit am Betrieb voraus. Bei ausschließlich forstwirtschaftlich genutzten 
Grundstücken wird dem Erfordernis der Selbstbewirtschaftung durch die persönliche 
Anordnung und Überwachung der forstwirtschaftlichen Arbeiten Genüge getan. 
(3) Soll eine juristische Person Rechte nach § 5 erwerben, dann muss 

1. ihr Zweck auf den Betrieb einer Land- und Forstwirtschaft ausgerichtet sein 
und 

2. die Selbstbewirtschaftung durch fachlich geeignete Beauftragte erfolgen. 
 

 

migungspflicht nachzuweisen. 
 
 
 
 
 
 

Voraussetzung für die Erteilung der Genehmigung 
§ 8 

 
Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn das Rechtsgeschäft unmittelbar der 
Schaffung, Erhaltung und Förderung eines  leistungsfähigen Bauernstandes 
entsprechend den strukturellen und natürlichen Gegebenheiten des Landes 
oder leistungsfähiger land- und forstwirtschaftlicher  Betriebe dient und ge-
währleistet ist, dass das Grundstück ordnungsgemäß bewirtschaftet wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verständigung der Behörde von der Zwangsversteigerung 
§ 33 

 
Das Exekutionsgericht hat die Beschlüsse, mit denen die Zwangsversteigerung bewil-
ligt, die Schätzung anberaumt, die Exekution aufgeschoben oder eingestellt wird, 
sowie das Versteigerungsedikt der Grundverkehrsbehörde zuzustellen; diese ist auch 
vom Ergebnis der Schätzung und der Erteilung des Zuschlages nach § 34 Abs. 1 zu 
verständigen. 
 
 
 

 Verständigung der Behörde von der Zwangsversteigerung 

§ 33 

Das Exekutionsgericht hat die Beschlüsse, mit denen die Zwangsversteigerung 
bewilligt oder mit denen die Exekution aufgehoben oder eingestellt wird, der 
Behörde zuzustellen; die Behörde ist zur Befundaufnahme und Beschreibung 
der Liegenschaft gemäß § 141 Abs. 3 Exekutionsordnung zu laden. Die Behörde 
ist auch vom Ergebnis der Schätzung und Erteilung des Zuschlages nach § 34 
Abs. 1 zu verständigen. 
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Erneute Versteigerung 
§ 35 

 
(1) Im neuen Versteigerungstermin dürfen als Bieter nur Personen zugelassen wer-
den, die 

1. einen Bescheid der Grundverkehrsbehörde im Sinne der §§ 6 Abs. 2, 8, 9, 
11, 18 Abs. 2, 22 Abs. 3, 26 Abs. 3 oder 28 vorweisen oder 

2. dem Exekutionsgericht eine Erklärung nach § 17 vor-
legen. 

(2) Zwischen Bekanntmachung des neuen Versteigerungstermins und der Versteige-
rung muß ein Zeitraum von mindestens sechs Monaten liegen. 
(3) Bei der erneuten Versteigerung richtet sich das geringste Gebot stets nach § 151 
Abs. 1 erster Halbsatz Exekutionsordnung, soweit nicht Abs. 6 anzuwenden ist. 
(4) Wird binnen eines Monats ab öffentlicher Bekanntmachung des erneuten Verstei-
gerungstermins durch Anschlagen des Versteigerungsedikts an der Gerichtstafel 
(vergleiche § 169 Abs. 1 in Verbindung mit § 71 Exekutionsordnung) kein Antrag 
auf Genehmigung, gegebenenfalls kein Antrag auf Erlassung eines Bescheides, aus 
dem sich ergibt, daß der Zuschlag keiner Genehmigung bedarf, gestellt bzw. keine 
Erklärung abgegeben, so hat die Grundverkehrsbehörde dies dem Exekutionsgericht 
unverzüglich mitzuteilen. Das Gericht hat sodann den neuen Versteigerungstermin 
abzuberaumen. 
(5) Im Fall des Abs. 4 oder wenn im erneuten Versteigerungstermin keine Bieter 
auftreten oder keine gültigen Anbote abgegeben werden, hat das Exekutionsgericht 
den Beschluß über die Erteilung des Zuschlags an den Meistbietenden des ersten 
Versteigerungstermins für wirksam zu erklären, auszufertigen und zu verlautbaren 
und die Grundverkehrsbehörde hievon zu verständigen. 
(6) Wird die erneute Versteigerung erforderlich, weil der Meistbietende der ersten 
Versteigerung den Antrag nach § 34 Abs. 1 nicht fristgerecht gestellt oder eine Erklä-
rung nicht fristgerecht vorgelegt hat, so sind die Bestimmungen der Exekutionsord-
nung über die Wiederversteigerung anzuwenden. 
 
 

Verfahren bei Überboten und Übernahmsanträgen 
§ 36 

 
(1) Das Exekutionsgericht hat vor der Verständigung des Erstehers von einem Über-
bot und vor der Entscheidung über einen Übernahmsantrag den Überbieter bzw. 
Übernehmer aufzufordern, binnen einer angemessen festzusetzenden Frist die Ent-
scheidung der Grundverkehrsbehörde über die Genehmigungs- oder Erklärungsbe-
dürftigkeit oder die Genehmigung seines Rechtserwerbs zu beantragen oder aber eine 

 

Erneute Versteigerung 
§ 35 

 
(1) Im neuen Versteigerungstermin dürfen als Bieter nur Personen zugelassen wer-
den, die 

1. einen Bescheid der Grundverkehrsbehörde im Sinne der §§ 6 Abs. 2, 8, 9, 
11, 18 Abs. 2, 22 Abs. 3, 26 Abs. 3 oder 28 vorweisen oder 

2. dem Exekutionsgericht eine Erklärung nach § 17 vorlegen. 
(2) Zwischen Bekanntmachung des neuen Versteigerungstermins und der Versteige-
rung muß ein Zeitraum von mindestens sechs Monaten liegen. 
(3) Bei der erneuten Versteigerung richtet sich das geringste Gebot stets nach § 
151 Abs. 1  Exekutionsordnung, soweit nicht Abs. 6 anzuwenden ist. 
(4) Wird binnen eines Monats ab öffentlicher Bekanntmachung des erneuten Ver-
steigerungstermins durch Anschlagen des Versteigerungsedikts an der Gerichtstafel 
(vergleiche § 169 Abs. 1 in Verbindung mit § 71 Exekutionsordnung) kein Antrag 
auf Genehmigung, gegebenenfalls kein Antrag auf Erlassung eines Bescheides, aus 
dem sich ergibt, daß der Zuschlag keiner Genehmigung bedarf, gestellt bzw. keine 
Erklärung abgegeben, so hat die Grundverkehrsbehörde dies dem Exekutionsgericht 
unverzüglich mitzuteilen. Das Gericht hat sodann den neuen Versteigerungstermin 
abzuberaumen. 
(5) Im Fall des Abs. 4 oder wenn im erneuten Versteigerungstermin keine Bieter 
auftreten oder keine gültigen Anbote abgegeben werden, hat das Exekutionsgericht 
den Beschluß über die Erteilung des Zuschlags an den Meistbietenden des ersten 
Versteigerungstermins für wirksam zu erklären, auszufertigen und zu verlautbaren 
und die Grundverkehrsbehörde hievon zu verständigen. 
(6) Wird die erneute Versteigerung erforderlich, weil der Meistbietende der ersten 
Versteigerung den Antrag nach § 34 Abs. 1 nicht fristgerecht gestellt oder eine Er-
klärung nicht fristgerecht vorgelegt hat, so sind die Bestimmungen der Exekutions-
ordnung über die Wiederversteigerung anzuwenden. 
 

Verfahren bei Überboten 

§ 36 

(1) Vor der Verständigung des Erstehers von einem Überbot hat das Exekuti-
onsgericht den Überbieter aufzufordern, binnen einer angemessen festzusetzen-
den Frist die Entscheidung der Behörde über die Genehmigungs- oder Erklä-
rungsbedürftigkeit oder die Genehmigung seines Rechtserwerbs zu beantragen, 
oder aber eine Erklärung nach § 17 vorzulegen. 
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Erklärung nach § 18 vorzulegen. 
(2) Entscheidet die Grundverkehrsbehörde, daß die Übertragung des Eigentums an 
den Überbieter bzw. Übernehmer keiner Genehmigung oder Erklärung bedarf, erteilt 
sie die Genehmigung oder kommt dem Exekutionsgericht innerhalb vier Monaten 
nach dem Einlangen des Antrags bei der zuständigen Grundverkehrsbehörde ein 
erstinstanzlicher Bescheid nicht zu, so hat das Exekutionsgericht das Überbot bzw. 
den Übernahmsantrag dem weiteren Verfahren zugrunde zu legen. Ebenso ist vorzu-
gehen, wenn der Überbieter bzw. Übernehnehmer innerhalb der gemäß Abs. 1 festge-
setzten Frist eine Erklärung nach § 18 vorlegt. 
(3) Wird ein Antrag nach Abs. 1 nicht fristgerecht gestellt oder kommt dem Exekuti-
onsgericht binnen der im Abs. 2 genannten Frist ein Bescheid der Grundverkehrsbe-
hörde zu, mit dem die Genehmigung versagt wird, und wird die Versagung rechts-
kräftig, so hat das Exekutionsgericht das Überbot zurückzuweisen bzw. den Über-
nahmsantrag abzuweisen. 
 

Strafen 
§ 54 

 
(1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. Anträge nach den §§ 7 Abs. 1, 27 Abs. 1 oder die Erklärung nach § 17 Abs. 
4 nicht fristgerecht einbringt oder 

2. dem Gericht oder der Grundverkehrsbehörde gegenüber unwahre oder un-
vollständige Angaben macht. 

(2) Übertretungen nach diesem Gesetz sind, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer 
in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, von der Be-
zirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafen bis 35.000 € zu bestrafen. 
 

 
 
 

Inkrafttreten von Novellen 
§ 60 

 
(1) Die Neufassung der §§ 14, 23 und 39 Abs. 1 Z. 2 durch die Novelle LGBl. Nr. 
60/1995 ist mit 5. August 1995 in Kraft getreten. 
(2) Die Neufassung der §§ 4, 12, 13 Abs. 1 und 2, 14, 15 Abs. 2, 17 Abs. 1 Z. 3 und 
6, 18 Abs. 2, 19, 22 Abs. 2 und 3, 23, 28 Abs. 3, 30 Abs. 2, 5 und 6, 35 Abs. 1, 38, 39 
Abs. 1, 48 Abs. 2, 50 Abs. 2, 52 und 54 Abs. 1 und 57 Abs. 2 und die Aufhebung der 
§§ 20, 21 und 28 Abs. 4 durch die Novelle LGBl. Nr. 14/2000 tritt mit dem der 

(2) Entscheidet die Behörde, dass die Übertragung des Eigentums an den Über-
bieter keiner Genehmigung oder Erklärung bedarf, erteilt sie die Genehmigung 
oder kommt dem Exekutionsgericht innerhalb vier Monaten nach dem Einlan-
gen des Antrages (Abs. 1) bei der zuständigen Behörde ein erstinstanzlicher 
Bescheid nicht zu, so hat das Exekutionsgericht das Überbot dem weiteren Ver-
fahren zugrunde zu legen. Ebenso ist vorzugehen, wenn der Überbieter inner-
halb der gemäß Abs. 1 festgesetzten Frist eine Erklärung im Sinn des § 17 vor-
legt. 

(3) Wird der Antrag nach Abs. 1 nicht fristgerecht gestellt oder kommt dem 
Exekutionsgericht binnen der im Abs. 2 genannten Frist ein Bescheid der Be-
hörde zu, mit dem die Genehmigung versagt wird, und wird die Versagung 
rechtskräftig, so hat das Exekutionsgericht das Überbot zurückzuweisen. 

 

Strafen 
§ 54 

(1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer 

1. Anträge nach den §§ 7 Abs. 1, 27 Abs. 1 oder die Erklärung nach § 17 
Abs. 4 nicht fristgerecht einbringt oder 

2. entgegen einer nach § 17 abgegebenen  Erklärung ein Baugrundstück in 
einer Beschränkungszone für Zweitwohnsitze zur Begründung eines 
Zweitwohnsitzes nutzt oder nutzen lässt. 

(2) Übertretungen nach diesem Gesetz sind, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer 
in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, von der Be-
zirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafen bis 35.000 € zu bestrafen. 
 

 

Inkrafttreten von Novellen 
§ 60 

 
(1) Die Neufassung der §§ 14, 23 und 39 Abs. 1 Z. 2 durch die Novelle LGBl. Nr. 
60/1995 ist mit 5. August 1995 in Kraft getreten. 
(2) Die Neufassung der §§ 4, 12, 13 Abs. 1 und 2, 14, 15 Abs. 2, 17 Abs. 1 Z. 3 und 
6, 18 Abs. 2, 19, 22 Abs. 2 und 3, 23, 28 Abs. 3, 30 Abs. 2, 5 und 6, 35 Abs. 1, 38, 
39 Abs. 1, 48 Abs. 2, 50 Abs. 2, 52 und 54 Abs. 1 und 57 Abs. 2 und die Aufhebung 
der §§ 20, 21 und 28 Abs. 4 durch die Novelle LGBl. Nr. 14/2000 tritt mit dem der 
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Kundmachung folgenden Monatsersten, das ist der 1. März 2000, in Kraft. 
(3) Die Neufassung des § 54 Abs. 2 durch die Novelle LGBl. Nr. 14/2000 tritt mit 1. 
Jänner 2002 in Kraft. 
(4) Die Neufassung des § 14 und § 45 Abs. 1 durch die Novelle LGBl.Nr. 75/2002 
tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag, das ist der 1. August 2002, in Kraft 

Kundmachung folgenden Monatsersten, das ist der 1. März 2000, in Kraft. 
(3) Die Neufassung des § 54 Abs. 2 durch die Novelle LGBl. Nr. 14/2000 tritt mit 1. 
Jänner 2002 in Kraft. 
(4) Die Neufassung des § 14 und § 45 Abs. 1 durch die Novelle LGBl.Nr. 75/2002 
tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag, das ist der 1. August 2002, in Kraft. 

(5) Die Neufassung des § 6 Abs. 1 Z. 2, § 8, § 33, § 35 Abs. 3, § 36, §  54 Abs. 1 
sowie der Entfall der Z. 3 des § 6 Abs. 1 durch die Novelle LGBl. Nr. …/….. tritt 
mit der Kundmachung folgenden Tag, das ist der ……………………  
in Kraft. 
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